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Stellungnahme zur Felssicherung S 165 Kirnitzschtal (Bereich Felsenmühle, Ostrauer 
Mühle, Thorwalder Brücke, Beuthenfall) – Beteiligung nach § 63 BNatSchG 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Sachsen e.V., nimmt zum 
o.g. Vorhaben wie folgt Stellung. 
 
Im Kirnitzschtal sollen an der Kirnitzschtalstraße (S 165) zwischen Bad Schandau und Hinterhermsdorf 
nach Steinschlagereignissen Felssicherungsmaßnahmen umgesetzt werden. Geplant sind insgesamt 6 
Teilmaßnahmen.  
 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken zum Vorhaben. Wir bitten jedoch um Berücksichtigung 
folgender Hinweise:  
 
Alle Vorhabenbereichen liegen vollständig im Nationalpark „Sächsische Schweiz“ und in Natura-2000-
Gebieten (FFH-Gebiete und SPA-Gebiete) nach §§ 31 ff. BNatSchG. Zugleich werden durch die 
Maßnahme gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 26 SächsNatSchG und 
Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie betroffen. Im Vorhabengebiet sind weiterhin diverse geschützte 
Arten angesiedelt (u.a. Fischotter, Arten der Chiroptera und Avifauna). Die Maßnahmen zur 
Felssicherung sind daher so schonend und naturverträglich wie möglich durchzuführen. Die 
vorgesehenen Schutzmaßnahmen (Bauzeitenregelung, Absuchen des Baufeldes, ökologische 
Baubegleitung, bodenschonender Geräteeinsatz, Verbot der Nachtarbeit etc.) sind unbedingt 
einzuhalten. 
 
 
 
 
Mit verBUNDenen Grüßen 

Helen Garber 
Landesgeschäftsführerin 


